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Kurzfassung
In den letzten drei Jahrzehnten haben sich in den europäischen Grenzregionen neue 
Formen und Mechanismen der Governance herausgebildet. Die deutsch-französische 
Grenze scheint sich als frühes Anwendungsbeispiel neuer Kooperationsrahmen auszu-
zeichnen, die oft durch Entwicklungen auf europäischer Ebene einerseits und durch 
bilaterale nationale Kooperationen andererseits angestoßen wurden. Dieser Beitrag 
analysiert die französische und deutsche Politik der territorialen Zusammenarbeit und 
die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Ländern. Am Beispiel der Großregion und des Oberrheingebiets werden zwei unter-
schiedliche Darstellungen der grenzüberschreitenden Institutionalisierung eingehend 
untersucht. Anschließend werden die neuen Perspektiven für Grenzregionen disku-
tiert, die sich aus dem deutsch-französischen Vertrag von Aachen ergeben. Im An-
schluss an diese Analyse wird die Entwicklung der territorialen Zusammenarbeit über 
die Grenze hinweg anhand von Konzepten wie Multi-Level-Governance, Soft Spaces 
und Interterritorialität untersucht. Abschließend geben unsere Überlegungen zur 
deutsch-französischen Situation Anregungen für die nächste Phase der Entwicklung 
der europäischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
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Cross-border territorial cooperation between France and Germany: evolution, 
convergence and perspectives

Abstract
Over the past thirty years, new forms and mechanisms of governance have multiplied 
in the border regions of Europe. The French-German border has seemed to distin-
guish itself as an early adopter of new cooperation frameworks, often instigated by 
developments on the European level on the one hand and by bilateral national coop-
eration on the other hand. This paper delivers an analysis of French and German poli-
cies for territorial cooperation, and of the evolution of cross-border cooperation be-
tween the two countries. Taking the example of the Greater Region and the Upper-Rhine 
Region, we scrutinise two different representations of cross-border institutionalisa-
tion in-depth. We then discuss the renewed prospects for border regions stemming 
from the bilateral French-German Aachen Treaty. Following this analysis, we make use 
of conceptual lenses − multi-level governance, soft spaces and inter-territoriality − to 
reflect on the evolution of territorial cooperation across this border. In conclusion, 
our reflections on the French-German situation inspire recommendations for a next 
phase in the development of European cross-border cooperation.

Keywords
Cross-border cooperation – France – Germany – Treaty of Aachen – soft spaces – 
inter-territoriality – multi-level governance

1	 Einleitung

Seit der europäischen Erklärung von Robert Schumann am 9. Mai 1950 sind Frankreich 
und Deutschland die treibenden Kräfte des europäischen Integrationsprozesses. Am 
22. Januar 2019 wurde der Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit 
und Integration – der Vertrag von Aachen – unterzeichnet, der die laufende Zusam-
menarbeit hervorhebt und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Vorder-
grund stellt, indem er mehr Kompetenzen, Ressourcen und schnellere Verfahren für 
die Umsetzung von Projekten vorsieht. Dieser Fortschritt ermutigt dazu, die Entwick-
lung der grenzüberschreitenden territorialen Zusammenarbeit an der deutsch-fran-
zösischen Grenze neu zu betrachten, Trends und Konvergenzprozesse zu analysieren 
und Perspektiven für andere europäische Grenzregionen zu eröffnen.

Die Gestaltung und Neugestaltung der Zusammenarbeit über die deutsch-franzö- 
sische Grenze hinweg hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. Dies ge-
schah einerseits im Einklang mit den sich dynamisch verändernden europäischen ins-
titutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen, andererseits aber auch durch 
wichtige bilaterale und nationale Initiativen, die das Verständnis der regionalen Zu-
sammenarbeit prägen. Auf europäischer Ebene bilden gesamteuropäische Politiken 
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wie die Territorialen Agenden und die Kohäsionspolitik den breiteren Hintergrund für 
die Ziele der territorialen Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang sind in den letz-
ten 30 Jahren zahlreiche neue Formen und Mechanismen der Governance in und für 
Grenzregionen entstanden. Für das Verständnis der deutsch-französischen Entwick-
lungen stellen sie einen wichtigen Hintergrund dar. Die europäische Integration för-
derte die fortschreitende Konsolidierung von Netzwerken von Akteurinnen und Ak-
teuren zu mehr oder weniger institutionalisierten kooperativen Organisationen unter 
verschiedenen Namen und Bezeichnungen wie Euroregionen, Eurodistrikte oder 
Eurometropolen. Der Prozess der europäischen Integration förderte dieses Phäno-
men, insbesondere durch die frühe Entwicklung von Euroregionen, die seit 1990 mit 
grenzüberschreitenden EU-Förderprogrammen für territoriale Zusammenarbeit ver-
bunden sind, wie die Programme Europäische territoriale Zusammenarbeit (INTER-
REG), und heute eng mit der Umsetzung der kohäsionspolitischen Ziele der EU ver-
knüpft sind. In jüngerer Zeit hat die EU die Integration in den Grenzregionen durch die 
Bereitstellung von Rechtsrahmen unterstützt. Beispiele sind der Europäischen Ver-
bund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) und der jüngste Vorschlag zur Ent- 
wicklung eines europäischen Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und admi- 
nistrativer Hindernisse in den Grenzregionen (European cross border mechanism – 
ECBM [Europäischer grenzüberschreitender Mechanismus]). Die Entwicklung dieser 
vielfältigen Kooperationsplattformen und -politiken bildet ein wichtiges Rückgrat für 
die grenzübergreifende Zusammenarbeit, das durch bilaterale Initiativen ergänzt wird.

Vor diesem Hintergrund wird zunächst die Entwicklung der territorialen und grenz- 
überschreitenden Zusammenarbeit an der deutsch-französischen Grenze analysiert 
und anschließend werden die Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit mithilfe eines konzeptionellen Ansatzes untersucht. Anschließend wird die 
Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in zwei Hauptregionen 
nachgezeichnet: in der Großregion und der Oberrheinischen Region (s. Kap. 3.1). Auf 
der Grundlage dieser Ausführungen werden die Perspektiven der deutsch-franzö- 
sischen Zusammenarbeit erörtert, die sich aus dem neuen Aachener Vertrag ergeben. 
In einer breiteren Betrachtung kommen drei theoretische Ansätze zum Tragen: Soft 
Spaces (Allmendinger/Haughton 2009), Multi-Level-Governance (Hooghe/Marks 
2001) und Interterritorialität (Vanier 2008). Soft Spaces beschreiben die Koexistenz 
harter Verwaltungsräume mit sich überschneidenden weichen Bereichen der Zusam-
menarbeit, in denen die Akteure spezifische funktionale Beziehungen eingehen. Diese 
können Gebiete der „weichen territorialen Zusammenarbeit“ (ESPON ACTAREA 
2018) oder „Projektterritorien“ einschließen. Multi-Level-Governance beschreibt die 
politischen Entscheidungsprozesse über die verschiedenen Ebenen und Maßstäbe der 
Regierung, sowohl horizontal als auch vertikal. Interterritorialität (Vanier 2008) zielt 
auf ein „Optimum“ der Zusammenarbeit über räumliche Maßstäbe und Governance- 
Modalitäten hinweg ab, um bestimmte Planungsfragen anzugehen. Diese drei Pers-
pektiven, die sich in ihren Konzepten stark überschneiden, ermöglichen es, die Beson-
derheiten und Varianten der deutsch-französischen regionalen Zusammenarbeit über 
Skalen, Themen, Kompetenzen und Narrative hinweg herauszuarbeiten und dadurch 
neue Perspektiven für andere Grenzregionen in Europa zu eröffnen.
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Daraus ergibt sich, dass sich die deutsch-französische Grenze in zweierlei Hinsicht 
von anderen europäischen Grenzen zu unterscheiden scheint. Erstens hat sie sich als 
frühes Anwendungsbeispiel neuer Kooperationsrahmen erwiesen, die oft durch Ent-
wicklungen auf europäischer Ebene einerseits und durch bilaterale nationale Zusam-
menarbeit andererseits angestoßen wurden. Es wird argumentiert, dass die deutsch- 
französische Grenze ein Beispiel dafür ist, wie weiche Formen des Regierens mit dem 
Einsatz rechtlicher und administrativer Instrumente respektive harter Formen des 
Regierens koexistieren, um konkrete Hindernisse zu überwinden. Darüber hinaus be-
inhaltet die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine Mehrebenen- und interterri-
toriale Dynamik zwischen der lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Ebe-
ne.

2	 Die Konsolidierung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in 
	 der EU: Politische, finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen

2.1	 Politischer, finanzieller und rechtlicher Rahmen für die 
	 grenzübergreifende Zusammenarbeit in der EU

Die territoriale Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden steht seit mehr als 30 
Jahren im Mittelpunkt intensiver Überlegungen zwischen den europäischen Ländern 
(Dühr/Colomb/Nadin 2010; Wassenberg/Reitel/Peyrony et al. 2015). Ziel war es, Netz-
werke in ganz Europa aufzubauen, das Verständnis für nationale Raumplanungsprak- 
tiken zu verbessern und sich gegebenenfalls von ihnen inspirieren zu lassen, aber auch 
mit Nachbarländern zu kooperieren und europäische Politiken zu entwickeln, insbe-
sondere auf grenzüberschreitender Ebene und mit Unterstützung der EU-Kohäsions-
politik (Perrin 2021).

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde durch konsolidierte Netzwerke 
von Akteurinnen und Akteuren geleitet und ermöglichte die Gründung von mehr oder 
weniger institutionalisierten Kooperationsorganisationen wie Euroregionen, Euro- 
distrikten, Eurometropolen, Makroregionen oder Ähnlichem. Der Prozess der euro- 
päischen Integration hat dieses Phänomen begünstigt. Die Madrider Rahmenkonven-
tion des Europarates hat diese Zusammenarbeit bereits 1980 gefördert. Aufbauend 
auf der Pionierarbeit der zuständigen Ministerinnen und Minister des Europarats im 
Rahmen der Europäischen Ministerkonferenz für Raumplanung (CEMAT – Conférence 
du conseil de l’Europe des ministres responsables de l’aménagement du territoire) 
begannen die EU-Mitgliedstaaten ab 1990 mit Unterstützung der Kommission einen 
zwischenstaatlichen Prozess im Bereich der Raumplanung. Dieser führte 1999 zur 
Verabschiedung des Europäischen Raumentwicklungskonzepts (EUREK) und 2002 
zur Schaffung des Programms Europäisches Raumbeobachtungsnetzwerk (ESPON – 
European Spatial Planning Observation Network). In den nachfolgenden Territorialen 
Agenden von 2007 und 2011, die während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
2020 mit der Territorialen Agenda 2030 aktualisiert wurden, wurde insbesondere das 
Konzept der ausgewogenen Raumentwicklung und des Polyzentrismus erörtert, was 
vor allem die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land beinhaltet. Nach und nach 
wurden diese Themen auf EU-Ebene aufgegriffen, indem 2007 der Begriff „territo- 
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rialer Zusammenhalt“ in den Vertrag aufgenommen und 2008 das Grünbuch zum 
territorialen Zusammenhalt veröffentlicht wurde (Peyrony 2014; Peyrony 2018). Die 
Städteagenda von 2015 ist ein weiterer Indikator für die Beteiligung der EU an der 
Planungs- und Städtepolitik. Parallel zu diesen speziellen territorialen oder regionalen 
Politiken förderte die EU die Kohäsionsziele und beeinflusste nationale und lokale Pla-
nungsentscheidungen durch Finanzierungsprogramme und Richtlinien in anderen 
raumrelevanten sektoralen Politiken, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Energie, 
Klima, maritime Angelegenheiten und Landwirtschaft (Sielker 2018a).

In diesen politischen Dokumenten und Leitlinien wird die Zusammenarbeit zwischen 
substaatlichen Behörden respektive die territoriale Zusammenarbeit als zentrale 
Modalität zur Verknüpfung von territorialer Entwicklung und europäischem Aufbau 
betrachtet. Dies gilt insbesondere für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die 
sich als Antwort auf funktionale Fragen entwickelt, die beide Seiten einer zwischen-
staatlichen Grenze verbinden. Die Madrider Rahmenkonvention und das EUREK wur-
den beispielsweise mit grenzüberschreitenden und transnationalen EU-Finanzierungs-
programmen für die territoriale Zusammenarbeit wie den INTERREG-Programmen 
verknüpft, die in den 1990er Jahren ins Leben gerufen wurden und sich seitdem so-
wohl hinsichtlich des Budgets als auch des territorialen Anwendungsbereichs schritt-
weise entwickelt haben. Sie haben nach und nach drei verschiedene Ebenen der 
Zusammenarbeit abgedeckt: grenzüberschreitend, transnational und interregional. 
Letzteres bezieht sich auf territoriale Netzwerke mit oder ohne territoriale Kontinui-
tät. Sie haben die europäische Landkarte neu gestaltet und die Synergien innerhalb 
der europäischen Regionen gestärkt, die über die traditionellen Staatsgrenzen hinaus-
gehen. Seit 2009 haben sich außerdem vier europäische Makroregionen entwickelt, 
die eine strategische Orientierung für einen gezielteren Einsatz von Finanzmitteln 
durch transnationale thematische Zusammenarbeit bieten sollen (Sielker 2016).

In der EU gibt es fast 40 Binnengrenzregionen auf NUTS-3-Ebene, die 40 % der EU- 
Fläche abdecken und in denen fast 30 % der Bevölkerung leben (COM 2017). Während 
es in den frühen 1990er Jahren nur etwa 30 solcher Regionen gab, nennen jüngere 
Berichte mehr als 150 „aktive Euroregionen“ (Durà/Camonita/Berzi et al. 2018), von 
denen nicht alle rechtliche Einheiten sind, wie die, die aus dem Madrider Rahmenab-
kommen oder den Europäischen Verbünden für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 
der EU hervorgegangen sind. Mit den EVTZ (COM 2006) zielt die EU zunehmend dar-
auf ab, die Integration innerhalb der Grenzregionen durch die Bereitstellung von 
Rechtsrahmen zu unterstützen, und kürzlich wurde ein europäischer Mechanismus 
zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse vorgeschlagen (COM 
2018).

Die Gremien, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit umsetzen, sind nur mehr 
oder weniger formalisiert oder institutionalisiert, im Gegensatz zu den Behörden, die 
über genau definierte rechtliche Statuten und Kompetenzen und feste geographische 
Verwaltungsgrenzen verfügen. Die territoriale Zusammenarbeit verbindet somit for-
melle und abgegrenzte Governance-Einheiten mit informelleren und kontingenten 
Organisationen, die Räume mit variablen und sich potenziell entwickelnden Grenzen 
abdecken. Trotz der Einrichtung spezieller Satzungen wie der des EVTZ ersetzen diese 
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Organisationen nicht die Einheiten oder Behörden, die ihnen angehören. Die Fest- 
legung der nationalen Grenzen und die interne territoriale Organisation sind grund- 
legende Merkmale der Souveränität eines jeden Staates. Die Entwicklung dieser viel-
fältigen Kooperationsplattformen und -politiken bildet ein wichtiges Rückgrat für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die durch bilaterale Initiativen ergänzt wird.

2.2	 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Frankreich und 
	 Deutschland

In Deutschland sind die 16 Bundesländer die wichtigsten Behörden für Planung und 
Raumentwicklung. Sie arbeiten kontinuierlich mit den nationalen Behörden zusam-
men. Im Jahr 1995 wurden elf Europäische Metropolregionen mit dem Ziel definiert, 
Planungsschemata oder Politiken auf der Ebene funktionaler Regionen anzupassen 
(Kawka 2016). Im Jahr 2011 wurde den Grenzregionen Aufmerksamkeit zuteil, als die 
deutschen Behörden der grenzüberschreitenden Metropolregionen mit dem Initiativ-
kreis Metropolitane Grenzregionen ein Netzwerk auf Bundesebene gründeten 
(BMVBS 2013). Dahinter steht die Überlegung, dass die grenzüberschreitende Be-
schäftigung und die transeuropäischen Verkehrs- und Energienetze seit der Integra- 
tion des europäischen Marktes im Jahr 1957 erheblich gewachsen sind. Die territoria-
le Entwicklung kann nicht mehr aus einer rein nationalen Perspektive gesteuert wer-
den.

Dennoch bleiben viele Herausforderungen und Hindernisse bestehen. Die Bundes- 
regierung arbeitet daher an Pilotprojekten, die einen Beitrag zur grenzüberschreiten-
den Raumentwicklung leisten sollen. Die 2016 von den Ländern und dem Bund verab-
schiedeten „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutsch-
land“ betonen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und unterstreichen das 
Potenzial der europäischen grenzüberschreitenden Integration (BMVBI 2016).

Frankreich zeichnet sich durch sehr fortschrittliche, aber verzögerte territoriale Re-
formen aus, insbesondere bei der Schaffung von Metropolregierungen (s. Demazière/
Feiertag/Paris et al. 2023). Drei der 2015 geschaffenen métropoles (Metropolen) ha-
ben eine grenzüberschreitende europäische Zuständigkeit: Lille, Straßburg und Nizza. 
Diese müssen ein spezifisches Planungsschema, ein schéma de coopération transfron-
talière (Schema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit), ausarbeiten. Es legt 
eine Strategie und einen Ablaufplan für die Zusammenarbeit und Projekte mit den 
Partnerbehörden in ihrem grenzüberschreitenden Gebiet fest. Darüber hinaus gibt es 
einige pôles métropolitains (metropolitane Pole, s. Demazière/Feiertag/Paris et al. 
2023) wie z. B. Sillon Lorrain und Grand Genève (Großraum Genf), die an den Grenzen 
liegen und sich aktiv an der grenzüberschreitenden Strategie beteiligen.

Frankreich und Deutschland zeigen gemeinsam, dass die Planung eine Kombination 
aus institutionellen und funktionalen Ansätzen erfordert. Der Vergleich dieser Fälle ist 
umso aufschlussreicher, als die beiden Länder unterschiedliche – aber nicht unverein-
bare – Ansätze für Planungsfragen entwickelt haben und diese entlang ihrer gemeinsa-
men Grenze miteinander verbinden wollen.
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3	 Grenzüberschreitende deutsch-französische Zusammenarbeit: 		
	 Bestandsaufnahme und Reflexionen

3.1	 Kooperationsmodelle und Gebietskörperschaften

Seit den Bonner Verträgen aus dem Jahr 1975 ist die Grenze zwischen Frankreich und 
Deutschland Gegenstand einer intensiven grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 
Diese Zusammenarbeit gliedert sich in zwei Euroregionen, die im Folgenden näher 
untersucht werden sollen: die Oberrheinregion im Rheineinzugsgebiet und die Groß-
region im Einzugsgebiet von Mosel und Saar (s. Abb. 1).

Abb. 1: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland / Quelle: Mission 
opérationnelle transfrontalière, http://www.espaces-transfrontaliers.org (09.12.2021)
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Die an der Zusammenarbeit beteiligten Gebietskörperschaften reichen somit über 
die deutsch-französische Grenze hinaus und umfassen im Falle des Oberrheins die 
Schweiz und im Falle der Großregion auch Luxemburg und Belgien. In beiden Gebieten 
gibt es aktive Kooperationsgremien und Akteure auf regionaler Ebene, aber auch auf 
lokaler Ebene, wo seit dem deutsch-französischen Gipfeltreffen 2003 zum 40-jährigen 
Bestehen des Élysée-Vertrags Eurodistrikte eingerichtet wurden. Zwei davon bilden 
integrierte städtische Agglomerationen: der Trinationale Eurodistrikt Basel und der 
Eurodistrikt Straßburg-Ortenau. Drei weitere grenzüberschreitende Gebietskörper-
schaften auf lokaler Ebene sind der Eurodistrikt Saar-Mosel, der Eurodistrikt Regio 
Pamina und der Eurodistrikt Region Freiburg-Mittel- und Südelsass. Mit Ausnahme 
des letztgenannten und des trinationalen Eurodistrikts Basel haben sie den Status ei-
nes EVTZ.

Der Oberrhein
Der Umfang der institutionellen Zusammenarbeit ist identisch mit dem des INTER-
REG-Programms. Auf lokaler Ebene sind die vier Eurodistrikte zusammenhängend und 
decken fast das gesamte Gebiet des Oberrheins ab. Außerdem verfügt der Oberrhein 
über ein dichtes Netz von mittelgroßen Städten. Die Besonderheit des Oberrhein- 
gebiets besteht darin, dass sich verschiedene grenzüberschreitende Gebietskörper-
schaften (Oberrheinrat, Oberrheinkonferenz) und Themen überschneiden, wie in 
Abbildung 2 dargestellt.

Die Trinationale Metropolregion Oberrhein (Région métropolitaine trinationale du 
Rhin supérieur) überschneidet sich mit der Oberrheinkonferenz, den vier Eurodistrik-
ten, der Agglomeration Basel und der Euregio Basel. Die Interaktionen zwischen die-
sen Strukturen sind nach wie vor begrenzt und die Abgrenzung zwischen den verschie-
denen Gremien bleibt unscharf. Darüber hinaus sind die Kontakte zwischen den 
euroregionalen (Konferenz, Rat) und lokalen (Eurodistrikte) Kooperationsgremien 
begrenzt. Grenzüberschreitende Kooperationen sind ebenfalls nur schwach mitein- 
ander sowie mit übergeordneten Behörden oder Regierungsstellen verbunden.

Im Anschluss an das ESPON-Projekt Metroborder (ESPON 2010), das gleichzeitig eine 
ähnliche Strategie in der Großregion unterstützte, wurde die trinationale Metropol- 
region, die durch den grünen Bereich in Abbildung 2 veranschaulicht wird, eingerich-
tet, um den Kooperationsraum zu vereinfachen und zu rationalisieren, die Governance 
zu optimieren, die Verbindungen zwischen den Kooperationsebenen zu verbessern 
und die politische, wirtschaftliche, forschungsbezogene und zivilgesellschaftliche Di-
mension zu integrieren (Pupier 2019). Dies erfordert Arbeiten zur Komplementarität 
und zur Anpassung der bestehenden Gremien durch eine Neudefinition ihrer Rollen 
und ihres Aufgabenbereichs, insbesondere des Rheinrats und der Oberrheinkonfe-
renz. Darüber hinaus zielt die Trinationale Metropolregion Oberrhein (TMO – Région 
métropolitaine polycentrique transfrontalière) darauf ab, die Koordinierung auf meh-
reren Ebenen zu verbessern, indem Netzwerke (wirtschaftliche Akteurinnen und Ak-
teure, Zivilgesellschaft, Oberrheinisches Städtenetz) und lokale Kooperationsgebiete 
und -strukturen (Eurodistrikte) berücksichtigt werden.
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Abb. 2: Institutionelles Mapping der Trinationalen Metropolregion Oberrhein / Quelle: ESPON ACTAREA 
(2018)

Die Großregion
Die Governance der Großregion hat aufgrund der Beteiligung der ,Staatsregion‘ 
Luxemburg in der Partnerschaft, neben den regionalen Akteuren aus den Nachbar-
staaten, eine stärkere nationale Komponente inne.  Zu den Gremien zählen der Exe- 
kutivgipfel, der interregionale parlamentarische Rat und der Wirtschafts- und Sozial- 
ausschuss. Der Exekutivgipfel, der die Exekutivorgane der Regionen und Luxemburgs 
vertritt, hat ein ständiges Sekretariat mit einem engagierten Team eingerichtet, um 
die Nachhaltigkeit der Aktionen über die wechselnden Präsidentschaften hinaus zu 
gewährleisten. Die Existenz eines Gremiums aus gewählten Vertreterinnen und Ver-
tretern und eines weiteren Gremiums, das sozioökonomische Akteurinnen und Ak- 
teure zusammenbringt, ist eher selten. Ähnlich wie am Oberrhein führt die Vielzahl 
der Strukturen jedoch zu Verwicklungen und Doppelarbeit, insbesondere auf der Ebe-
ne der Arbeitsgruppen. Diese Situation verdeutlichte nach und nach die Notwendig-
keit, eine konkrete Strategie für die Großregion zu entwickeln, und diejenige, von der 
politischen Absicht zu operativen Maßnahmen überzugehen.
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Die Partner der Großregion haben das Projekt Grenzüberschreitende polyzentrische 
Metropolregion mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Verwaltung effizienter zu gestal-
ten und die Kommunikation, Kohärenz und Komplementarität zwischen den Koopera-
tionseinrichtungen und -systemen zu verbessern. Das ESPON-Projekt Metroborder, 
die Entwicklungen der deutschen Innenpolitik und die oben vorgestellten MORO-Pro-
jekte haben diesen Ansatz gefördert. In der Großregion besteht das Hauptziel darin, 
das Gebiet mit einer kritischen Masse auszustatten, indem man sich auf die strukturie-
renden Netze mittelgroßer Städte sowie auf ländliche Gebiete und Naturräume stützt, 
die diversifizierte wirtschaftliche und soziokulturelle Ressourcen bieten. Es ist daher 
wichtig, die Verbindungen zwischen der überregionalen Ebene und den grenzüber-
schreitenden Einheiten auf lokaler Ebene, wie dem Eurodistrikt Saar-Mosel oder dem 
EVTZ Alzette Belval, sicherzustellen. Diese Strategie kann als Grundlage für eine Ge-
samtvision der Raumplanung dienen und die Erörterung thematischer Fragen wie die 
akademische Zusammenarbeit in Form der Universität der Großregion, Umweltfragen 
wie den Schutz von Flüssen, grenzüberschreitende Wasseraufbereitungsanlagen und 
die Förderung der biologischen Vielfalt in Naturparks ebenso unterstützen wie andere 
Themen, z. B. Verkehr und Kultur.

Darüber hinaus haben sich in der Region unterschiedliche Auffassungen darüber ent-
wickelt, ob sich die Großregion mit der gesamten institutionell gefassten Fläche der 
polyzentrischen Region befassen oder sich auf Luxemburg und sein funktionales 
Stadtgebiet konzentrieren sollte, um die grenzüberschreitenden Ausstrahlungen bes-
ser zu bewältigen und die erforderliche Strategie der gemeinsamen Entwicklung ein-
zuleiten. Die Planungsakteure der Großregion sind derzeit an einem INTERREG-Pro-
jekt zur Ausarbeitung eines Raumentwicklungskonzeptes für die Großregion beteiligt.

Seit etwa zehn Jahren lässt sich also beobachten, dass sich in den beiden Hauptberei-
chen der deutsch-französischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit neue An-
sätze grenzüberschreitender polyzentrischer Metropolregionen entwickelt haben. 
Deutschland hat mit seinen MORO-Pilotprojekten, die mit den europäischen Ansätzen 
koordiniert wurden, eine Vorreiterrolle übernommen, während Frankreich sich bis- 
her auf territoriale Reformen in Bezug auf Regionen und Städte (einschließlich Metro- 
polen) konzentriert hat. Dabei wurde, in Bezug auf grenzüberschreitende Aspekte, 
den städtischen Agglomerationen größere Aufmerksamkeit gewidmet, was ihr Ge-
wicht im französischen territorialen System widerspiegelt. Diese neuen Ansätze wer-
den nun durch den binationalen Vertrag von Aachen verstärkt.

3.2	 Neue Perspektiven: Vom Vertrag von Aachen zum 
	 grenzüberschreitenden EU-Mechanismus

Am 22. Januar 2019 unterzeichneten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident 
Emmanuel Macron in Aachen einen neuen Vertrag über die Zusammenarbeit und 
Integration zwischen Deutschland und Frankreich. Dieses Abkommen erweitert den 
Élysée-Vertrag von 1963 um eine echte Konvergenzstrategie. Es bekräftigt die Stärke 
des deutsch-französischen Bündnisses und den Willen, eine engere Beziehung und ein 
gemeinsames Engagement für die europäische Integration konkret zu gestalten.
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Mit dem Vertrag von Aachen wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als ein 
zentrales Element des europäischen Aufbauwerks anerkannt, und Kapitel IV des Ver-
trags ist ganz diesem Thema gewidmet. Das Hauptziel ist die Beseitigung von grenz- 
überschreitenden Hindernissen, um die Durchführung von Projekten zu erleichtern 
und den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregionen zu vereinfa-
chen. Zu diesem Zweck statten die beiden Länder die lokalen Behörden in den Grenz-
regionen und die grenzüberschreitenden Einheiten wie beispielsweise die Eurodis- 
trikte mit angemessenen Kompetenzen, speziellen Ressourcen und beschleunigten 
Verfahren aus, um Hindernisse bei der Durchführung grenzüberschreitender Projekte 
zu überwinden. Wenn kein anderes Instrument die Überwindung solcher Hinder- 
nisse ermöglicht, können auch angepasste Rechts- und Verwaltungsvorschriften, ein-
schließlich Ausnahmeregelungen, vorgesehen werden (Kapitel IV, Artikel 13, Ab- 
schnitt 2). Der Vertrag konzentriert sich auf die Eurodistrikte, da sie das Ergebnis der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit sind, während die beiden Euroregionen an-
dere Staaten einbeziehen.

Die Einrichtung eines deutsch-französischen Ausschusses für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit ist eine der wichtigsten Maßnahmen des Vertrages. Er umfasst 
Akteure wie nationale, regionale und lokale Behörden, Parlamente und grenzüber-
schreitende Einrichtungen wie Eurodistrikte und gegebenenfalls die betroffenen 
Euroregionen. Dieser Ausschuss soll alle Aspekte der grenzüberschreitenden Beob-
achtung koordinieren, eine gemeinsame Strategie zur Ermittlung vorrangiger Projekte 
ausarbeiten, die in den Grenzregionen aufgetretenen Schwierigkeiten beobachten 
und Vorschläge zu ihrer Lösung ausarbeiten sowie die Auswirkungen neuer Rechtsvor-
schriften in den Grenzregionen analysieren (Kapitel IV, Artikel 14).

Während der Élysée-Vertrag eine Kontroverse über seine Vereinbarkeit mit den euro-
päischen Strukturen auslöste, betont der Vertrag von Aachen, dass die deutsch- 
französische Zusammenarbeit die europäische Einheit, Effizienz und Kohäsion fördert 
und allen Mitgliedstaaten der EU offensteht. Gleiches gilt für das Kapitel über die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Dies zeigt sich zum Beispiel im Bereich der 
grenzüberschreitenden Überwachung, die Frankreich und Deutschland an allen ihren 
Grenzen ausbauen wollen, indem sie ihre Anstrengungen in einer europäischen Pers-
pektive bündeln (BBSR/MOT 2019). Die erste Umsetzung der Ziele des Vertrags war 
die Einrichtung der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass mit einem spezifischen 
grenzüberschreitenden Auftrag, wie oben beschrieben.

Die erneuerte deutsch-französische Agenda für die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit spiegelt den Vorschlag der Europäischen Kommission in ihrem Verord-
nungsentwurf für einen „Mechanismus zur Beseitigung rechtlicher und administra- 
tiver Hindernisse im grenzüberschreitenden Kontext“ wider (COM 2018). Die Verord-
nung geht auf eine Initiative der luxemburgischen EU-Ratspräsidentschaft aus dem 
Jahr 2015 zurück, die mit Unterstützung Frankreichs und der MOT eine Arbeitsgruppe 
einrichtete, an der rund zehn Staaten, EU-Institutionen und Interessenträger beteiligt 
waren (MOT 2017). Ein solcher Mechanismus würde es „einer gemeinsamen grenz- 
überschreitenden Region in einem bestimmten Mitgliedstaat“ ermöglichen, „die 
Rechtsvorschriften des benachbarten Mitgliedstaates anzuwenden, wenn die Anwen-
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dung seiner eigenen Rechtsvorschriften ein rechtliches Hindernis für die Durchfüh-
rung eines gemeinsamen Projekts darstellen würde“, und zwar unter der Kontrolle der 
betroffenen Staaten und für ein grenzüberschreitendes Projekt (COM 2018, Kapitel 
1). Die Verordnung würde auch die Einrichtung von grenzüberschreitenden Koordi-
nierungsstellen auf nationaler oder regionaler Ebene verpflichtend machen, die ein 
gemeinsames Vorgehen an der jeweiligen Grenze zur Beseitigung von Hindernissen 
erleichtern und mit der bestehenden europäischen grenzüberschreitenden Koordinie-
rungsstelle zusammenarbeiten (ebd.). Dies stellt eine Innovation im Hinblick auf die 
Gestaltung einer mehrstufigen Struktur zur Überwindung von Hindernissen dar. Der 
Vorschlag, der einen kritischen Punkt in der Entwicklung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in der EU darstellen könnte, muss noch vom Europäischen Rat und 
vom Parlament bestätigt werden. Im Falle einer Validierung wird dieser Mechanismus 
einen Paradigmenwechsel darstellen, indem er „die Grenzgebiete in die Lage versetzt, 
ihre eigene Integration zu verwalten (funktional-horizontal) und einen politischen 
Weg zur Lösung grenzspezifischer rechtlicher oder administrativer Hindernisse (insti-
tutionell-vertikal) zu institutionalisieren“ (Engl/Evrard 2019). Seit seiner Entstehung 
wurde der Vorschlag jedoch teilweise heftig kritisiert und es wurden zahlreiche Beden-
ken hinsichtlich der rechtlichen Rechtfertigung, der staatlichen Souveränität, der Ein-
haltung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips, des thematischen und 
territorialen Anwendungsbereichs, der Freiwilligkeit und des Verwaltungsaufwands 
geäußert (Sielker 2018b). Obwohl deutsche Expertinnen und Experten in der Arbeits-
gruppe, die das ECBM-Konzept entwickelt hat, aktiv waren, war die Position Deutsch-
lands in den offiziellen Verhandlungen im Rat negativ, während das Europäische Parla-
ment (mit einigen Änderungen am Rechtstext) zugestimmt hat, den Vorschlag in 
einem nächsten Schritt weiter zu verfolgen und dabei ein Netzwerk von grenzüber-
schreitenden Koordinierungsstellen einzufordern. Die französische Regierung hat die 
Initiative befürwortet und in der aktuellen staatlichen Agenda wird davon ausgegan-
gen, dass Differenzierung und Experimentieren über die traditionelle égalité républi-
caine (republikanische Gleichheit) hinaus Kerndimensionen der territorialen Entwick-
lung und Governance sind, auch in Grenzgebieten, wie das Beispiel der Collectivité 
européenne d‘Alsace (Europäische Gemeinschaft Elsass) zeigt (s. Kapitel 3.1).

Im Mai 2021 kam die portugiesische Präsidentschaft nach einer Sitzung der zustän- 
digen Ratsgruppe zu dem Schluss, dass eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die Rück-
nahme des Textes wünscht. Die Kommission und das Parlament werden die Diskussion 
fortsetzen. Wie dieser Vorschlag also genau aussehen wird, ist noch unklar. In diesem 
Sinne scheinen die Bestimmungen des Vertrags von Aachen die Vorreiter einer sol-
chen Entwicklung zu sein.

Gleichzeitig wirft der deutsch-französische Fall Fragen über die institutionelle Ent-
wicklung grenzüberschreitender Einrichtungen auf, wie z. B. EVTZ, die keine spezifi-
schen Kompetenzen haben sollen. Die Mitglieder eines EVTZ nehmen ihre Aufgaben 
im Rahmen ihrer gemeinsamen Kompetenzen wahr. Die Perspektive einer weiteren 
grenzüberschreitenden Integration, wie sie der Vertrag von Aachen vorsieht, wirft die 
Frage auf, ob EVTZ oder gleichwertige grenzüberschreitende Einrichtungen spezifi-
sche Kompetenzen (z. B. für die Verwaltung öffentlicher Dienstleistungen) unter de-
mokratischer Kontrolle erhalten sollten – worauf Deutschland stets insistiert.
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Insgesamt können wir feststellen, dass Deutschland und Frankreich im Vertrag von 
Aachen zwar gemeinsame Ziele verfolgen, sich aber nicht auf denselben Kontext stüt-
zen. Der Koalitionsvertrag von Baden-Württemberg sieht vor, dass grenzüberschrei-
tende Einheiten mit echten Kompetenzen ausgestattet und ihre Vertreterinnen und 
Vertreter auf grenzüberschreitender Ebene in allgemeinen Wahlen gewählt werden 
sollten. In der Karlsruhe-Vereinbarung (1996) wurde bereits festgelegt, dass die deut-
schen Bundesländer in bestimmten Fällen hoheitliche Befugnisse auf lokale Koopera-
tionseinrichtungen übertragen können, sofern die innerstaatlichen Bedingungen er-
füllt sind. In Frankreich sprach sich der französische Abgeordnete Sylvain Waserman 
(2018), der für die französische Regierung einen Bericht zur Vorbereitung des Ver-
trags von Aachen erstellte, dafür aus, grenzüberschreitende Gebietskörperschaften 
mit ausschließlichen Kompetenzen und eigenen Finanzmitteln auszustatten (Établis-
sements publics de coopération intercommunale transfrontaliers – Grenzüberschrei-
tende öffentliche Einrichtung für interkommunale Zusammenarbeit). Dieser Vor-
schlag wurde von den französischen Verhandlungsführern nicht übernommen, da er 
nicht mit der französischen Verfassung vereinbar ist. 

Sind funktionale Vereinbarungen das ultimative Modell für die europäische territoriale 
Zusammenarbeit, oder fehlt diesem Modell eine echte grenzüberschreitende demo-
kratische Dimension? Grenzübergreifende Regionen sind emblematische Schauplätze, 
um die soziale und politische Entwicklung zu erforschen und zu testen. Solche Pers-
pektiven implizieren einen neuen Blick auf Europa, nicht von den Hauptstädten, son-
dern von der Peripherie und den Grenzen aus (Balibar 2009), als Orte zur Lösung von 
Widersprüchen zwischen Staaten und um geteilte oder Post-Souveränität entstehen 
lassen zu können. Der Vertrag von Aachen und die von der Kommission vorgeschla- 
gene neue Verordnung zielen darauf ab, solche Fragen anzugehen.

4	 Überlegungen zu den deutsch-französischen grenzüberschreitenden 
	 Erfahrungen durch drei konzeptionelle Perspektiven: Soft Spaces, 
	 Multi-Level-Governance und Interterritorialität

Die politischen Orientierungen und damit die territorialen Entwicklungen wurden 
durch verschiedene theoretische Inputs aus unterschiedlichen akademischen Berei-
chen erklärt und beeinflusst. Einerseits sind diesbezüglich Schlüsselkonzepte aus der 
Planungstheorie sowie der Politikwissenschaft und andererseits die Bildung des be-
reichsübergreifenden wissenschaftlichen Feldes der border studies zu nennen. Die 
Entwicklung und die Ergebnisse der deutsch-französischen Zusammenarbeit veran-
schaulichen insbesondere drei Konzeptualisierungen, die alle wiederholt von Prakti-
kern und Städtebauwissenschaftlern oder territorialen Denkern verschiedener Diszi- 
plinen aufgegriffen wurden, um die überregionale und länderübergreifende Zusam-
menarbeit zu theoretisieren: Soft Spaces, Multi-Level-Governance und Interterrito- 
rialität (s. Tab. 1).
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Multi-Level- 
Governance

Soft Spaces Interterritorialität

Herkunft des 
Forschungsbereichs

Politikwissen- 
schaften

Raumplanung Raumplanung, 
politische 
Geographie

Kernaussage Unterscheidung 
zwischen zwei Arten 
der Multi-Level- 
Governance, die die 
Vorherrschaft der 
Regierung auf 
administrativer
Ebene aufhebt: 

I: Kleine Anzahl 
von ineinander ver-
schachtelten Zustän-
digkeiten, die einem 
allgemeinen Zweck in 
einer hierarchischen 
Ordnung dienen
(Matrjoschka- 
Prinzip) und mit 
Verantwortung für sich 
gegenseitig aus- 
schließende Gebiete 
(institutionell).

II: Aufgabenspezifische 
Zusammenarbeit, flie-
ßend, mit sich über-
schneidenden Mitglied-
schaften, die darauf 
abzielen, Probleme zu 
lösen oder Dienstleis-
tungen zu erbringen, 
funktionale Verein- 
barungen mit vielen, 
sich oft überschnei- 
denden Einheiten 
(funktionaler Ansatz).

Soft Spaces
beschreiben die Koexis-
tenz von harten (admi-
nistrativen) Räumen 
und fließenden, funk- 
tionalen, relationalen 
Räumen.

Die Raumplanung, eine 
Disziplin, die letztlich 
mit rechtlichen Vor- 
gaben zur Raumnut-
zung verbunden ist, 
folgte nicht der Annah-
me, dass relationale 
und vernetzte Räume 
die Zukunft sind. Statt-
dessen wurde das Ar-
gument entwickelt, 
dass beide Arten von 
Räumen nebeneinan-
der existieren werden.

Kombination von 
territorialen und 
relationalen Ansätzen 
zur Planung vonRäu-
men und Gebieten. Der 
Versuch, „feste“ Terri-
torien (der Politik) und 
„mobile“ Netzwerke 
(des Lebens) in Ein-
klang zu bringen und zu 
kombinieren.

Pluralität der erlebten 
und wahrgenommenen 
Territorialität. Das täg-
liche Leben erstreckt 
sich über Wohn-, Be-
rufs-, Freizeit- oder 
Dienstleistungsgebiete 
und -orte.

Die Verflechtung zwi-
schen diesen verschie-
denen räumlichen Tä-
tigkeiten und 
Nutzungen wurde 
durch die Verbesserung 
von Mobilität und Kom-
munikation erleichtert. 

Die Verflechtung von 
Lebens- und Politikräu-
men erfordert eine 
Neugestaltung der Pla-
nungssysteme mit 
mehr Koordinierung 
und Verbindungen zwi-
schen Interessengrup-
pen und Institutionen, 
um gemeinsame Politi-
ken in einem relevanten 
gemeinsamen Raum 
umzusetzen.
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Multi-Level- 
Governance

Soft Spaces Interterritorialität

Grundlage in 
theoretischen 
Debatten

Governance, 
Zuständigkeiten,
Verteilung der politi-
schen Kompetenzen, 
europäische Integra- 
tion

Territorialität (relationale, netzartige und 
territoriale, administrative Konzeptualisierungen)

Wichtigste Autorinnen 
und Autoren

Hooghe/Marks 2001 Allmendinger/ 
Haughton 2009

Vanier 2008

Gemeinsamkeiten Überlegungen zur skalenübergreifenden Koproduktion von Regierung
und Politik 

Rolle der Raumplanung und der territorialen Zusammenarbeit, um auf eine 
Situation der Koexistenz zu reagieren: Anpassung der politischen Schemata 
an Multi-Skalen- und Multi-Akteurs-Ensembles, die institutionelle Grenzen 
überbrücken, ohne institutionelle und politische Vorrechte zu verändern.

Tab. 1: Überblick über die theoretischen Konzepte / Quelle: Ausarbeitung der Autorinnen und Autoren

4.1	 Soft Spaces

Die von Allmendinger/Haughton (2009) entwickelten Konzepte der Soft Spaces und 
der Soft Planning (weiche Planung) sind besonders aufschlussreich, wenn es um 
grenzüberschreitende Ensembles mit unscharfen Grenzen geht, die auf verschiede-
nen Ebenen oder für bestimmte Entwicklungsmaßnahmen eingerichtet werden und 
häufig administrative oder institutionalisierte harte Grenzen überschneiden. Soft 
Spaces beziehen sich auf eine flexible und potenziell sich entwickelnde Abgrenzung 
von Regionen, je nach den verfolgten Zielen und den beteiligten Partnern (Allmen- 
dinger/Haughton 2009; Allmendinger/Chilla/Sielker 2014). Diese überschneiden sich 
mit den bestehenden harten Räumen und können temporär sein oder sich „verhärten“ 
(Metzger/Schmitt 2012). Es dauerte nicht lange, bis das Konzept der Soft Spaces ver-
wendet wurde, um Entwicklungen auf europäischer Ebene zu erklären. Paasi (2012) 
vertrat die Ansicht, dass die border studies durch Debatten über Soft Spaces wieder-
belebt und die traditionelle territoriale und relationale Trennung überwinden werden. 
Faludi (2013) und Sielker (2014) verwendeten das Konzept, um die makroregionale 
Zusammenarbeit in der EU zu erklären. Sielker (2014) argumentiert, dass man auf-
bauend auf der Soft-Space-Literatur Grenzen als Soft Borders (weiche Grenzen) ver-
stehen kann, an denen sich neue, manchmal flexible Grenzen neben territorialen oder 
nationalen Grenzen entwickeln.

Allmendinger, Chilla und Sielker (2014) argumentieren, dass Soft Spaces eine Mög-
lichkeit zur Reterritorialisierung bieten und dass Akteurinnen und Akteure auf euro- 
päischer Ebene diese unscharfen Rahmenbedingungen für Agenda-Setting-Aktivi- 
täten nutzen. Eine relationale Sichtweise auf das Territorium und die grenzüber- 
schreitende Zusammenarbeit, die Nienaber und Wille (2019) verfolgen, ist jedoch 
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weiterhin hilfreich für das Verständnis des Nexus zwischen Netzwerken, Governance 
und Territorialisierung, insbesondere bei informellen grenzüberschreitenden Pla-
nungsaktivitäten. Diese Konzepte können auf europäische grenzüberschreitende oder 
transnationale Regionen angewandt werden, deren Grenzen und Handlungsfelder im 
Vergleich zu institutionalisierten territorialen Einheiten nicht festgefügt sind.

In Kapitel 3 wurden die vielfältigen Strukturen der territorialen Zusammenarbeit erläu-
tert, die an der deutsch-französischen Grenze mehr oder weniger formalisiert sind. 
Wie an anderen europäischen Grenzen und trotz der Gründung von EVTZ sind diese 
Organisationen nicht dazu gedacht, die Einheiten oder Behörden in ihrem Einzugs- 
gebiet zu ersetzen. In der Tat bleiben die territoriale Organisation und die Planungs- 
befugnisse ein grundlegendes Attribut der Souveränität eines jeden Mitgliedstaates. 
Dennoch bieten die sich überschneidenden Projektgebiete und „areas of soft terri- 
torial cooperation“ (Gebiete der weichen territorialen Zusammenarbeit) (ESPON 
ACTAREA 2018), die die Grenzregionen prägen, eine Vielzahl von Räumen, um spezifi-
sche Probleme anzugehen und die für spezifische Aufgaben erforderlichen Akteure 
einzubeziehen. Die Eurodistrikte können zum Beispiel Institutionen zur Verwaltung 
von Geldern sein. Sie stellen jedoch eine Ebene dar, um gemeinsame Herausforde- 
rungen zu bewältigen. Bislang verwalten die Eurodistrikte keine großen Fonds oder 
wickeln bedeutende Investitionen ab (z. B. die Straßenbahn Straßburg-Kehl), aber in 
den am weitesten fortgeschrittenen Fällen von Basel oder Genf spielen die Euro- 
distrikte oder gleichwertige Einrichtungen eine wesentliche koordinierende Rolle. Die 
Frage ist, ob die französische und deutsche Seite bereit wären, ihre Kompetenzen zu 
erweitern (mit grenzüberschreitender demokratischer Kontrolle). Letztlich geht es 
um die Frage, wie weiche und harte Formen der Governance kombiniert werden kön-
nen. Einige weichere Formen der Zusammenarbeit, wie z. B. TMO, können auch der 
Koordinierung der Verkehrspolitik oder anderer sektoraler Planungsansätze dienen. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsch-französische Grenze ein Beispiel 
für die zunehmende Koexistenz von weichen Formen des Regierens und dem Einsatz 
von rechtlichen und administrativen Instrumenten oder harten Formen des Regierens 
zur Überwindung konkreter Hindernisse ist.

4.2	 Multi-Level-Governance

Das Konzept der Multi-Level-Governance, das von Hooghe und Marks (2001) zur Er-
klärung der Funktionsweise der EU entwickelt wurde, erweist sich auch für die Analyse 
grenzüberschreitender Governance-Arrangements als aufschlussreich. Die Fähigkeit 
der Akteurinnen und Akteure, ihre Interessen abzustimmen und kooperative Ansätze 
umzusetzen, ist eine Schlüsselvariable für die Funktionsfähigkeit solcher Arrange-
ments. Die kooperative Dynamik von Governance-Systemen ist umso wichtiger in 
grenzüberschreitenden unkonventionellen Räumen, die neue und wechselnde Kombi-
nationen von Akteurinnen und Akteuren aus unterschiedlichen nationalen Systemen 
integrieren. In diesem Sinne verkörpert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
eine Situation der ‚Kooperaplexität‘, die viele Planungsvorgänge charakterisiert und 
sich auf die Kombination von Komplexität – von räumlichen und Governance-Konfigu-
rationen – und Kooperation – zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren – 
bezieht (Perrin 2022).
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Die deutsch-französische Grenze ist ein Beispiel für eine derartige verflochtene Koor-
dination zwischen mehreren Regierungsebenen. Um die grenzüberschreitende Integ-
ration wirklich zu fördern, ist eine Koordination sowohl auf horizontaler als auch auf 
vertikaler Ebene erforderlich. Die verschiedenen oben vorgestellten Formen der Zu-
sammenarbeit zeigen, dass die Realität der Grenze einen Koordinationsmechanismus 
erfordert, der die Ebenen der französischen und deutschen Behörden, die sich mit 
ähnlichen Themen und Fragestellungen befassen, miteinander verbindet. Die Euro- 
distrikte sind ein prominentes Beispiel dafür. Es reicht jedoch nicht immer aus, sich 
zwischen den territorialen Akteuren auf derselben Ebene abzustimmen. Für die terri-
toriale Koordinierung und Integration müssen sich die Beteiligten vielmehr mit den 
über- und untergeordneten Ebenen abstimmen. Insgesamt ergibt sich ein Bild, bei 
dem bilaterale Ansätze der Information der nationalen Ebene dienen, z.  B. durch 
GIS-Plattformen, während durch europäische Entwicklungen angestoßene Koopera- 
tionsplattformen der Abstimmung mit der EU-Ebene dienen, z. B. durch die INTER-
REG-Umsetzung. In den Grenzregionen besteht daher ein besonderer Bedarf an per-
sonellen Ressourcen, um die grenzüberschreitende Integration auf mehreren Ebenen 
zu organisieren. Der Vertrag von Aachen ist eine neue Entwicklung. Er ermöglicht es, 
die für die weitere Integration an dieser Stelle erforderlichen Kompetenzen zu erfor-
schen und neue Perspektiven der Multi-Level Governance aufzuzeigen.

4.3	 Interterritorialität

Das Konzept der Interterritorialität (Vanier 2008) spezifiziert und adaptiert Multi- 
Level- und Multi-Stakeholder-Governance-Ansätze für territoriale und planerische 
Fragen. Ähnlich wie beim Soft-Space-Ansatz wird die Planungsanalyse über die territo-
riale und relationale Kluft hinausgeführt. Der Ansatz stützt sich auf die Tatsache, dass 
immer mehr Gebietsabgrenzungen entstanden sind und sich im täglichen Leben mit 
Wohn-, Berufs-, Freizeit- oder Dienstleistungsfunktionen überschneiden. Die Ver-
flechtungen zwischen diesen gelebten Territorien werden durch die Verbesserung von 
Mobilität und Kommunikationsmöglichkeiten erleichtert. Diese territoriale Verflech-
tung setzt eine Neukonfiguration der Planungsmechanismen voraus, um die betroffe-
nen Akteurinnen und Akteure und Institutionen besser koordinieren und miteinander 
verknüpfen zu können, um feste territoriale Politiken mit variablen territorialen Nut-
zungen zu verbinden. Dieser Ansatz geht davon aus, dass sich die netzartige und ko-
operative Dimension der territorialen Organisation nach und nach gegen die Logik der 
Aufteilung und der festen Grenzen durchsetzen wird. Die Herausforderung besteht 
weniger darin, die rechtlichen oder geographischen Grenzen der Institutionen zu än-
dern, d. h. ein „territoriales Optimum“ zu finden, sondern vielmehr darin, ihre Fähig-
keit zur Zusammenarbeit zu verbessern. Diese Sichtweise ist in Frankreich im Rahmen 
einer sogenannten „horizontalen“ Dezentralisierung besonders relevant, bei der die 
Hierarchie zwischen den verschiedenen Gebietskörperschaften und ihren Zusammen-
schlüssen, von denen viele über relativ begrenzte Budgets und relativ unspezialisierte 
Befugnisse verfügen, schwach bleibt, während der Staat und seine Dienststellen 
transversale Akteurinnen und Akteure der öffentlichen Ordnung leiben. Der inter- 
territoriale Ansatz gilt jedoch für verschiedene nationale oder transnationale Pla-
nungskontexte, die auf eine Situation der ‚Kooperaplexität‘ reagieren müssen, die, wie 
wir gesehen haben, insbesondere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit betrifft.
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Ähnlich wie bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa im Allgemei- 
nen wird auch an der deutsch-französischen Grenze eine immense Vielfalt an Themen 
behandelt, die für die territoriale Entwicklung relevant sind und durch innovative 
Governance-Strukturen innerhalb der bestehenden Akteurslandschaft repräsentiert 
werden. Die Identifizierung und Umsetzung gemeinsamer grenzübergreifender Agen-
den sind trotz des gemeinsamen Instrumentariums der Europäischen territorialen Zu-
sammenarbeit für jede Grenze einzigartig. Interterritorialität hilft dabei, die Änderun-
gen der verschiedenen Kooperationseinheiten in Bezug auf die anstehenden Themen 
zu verstehen, und legt letztlich nahe, dass sich das Bild, das sich heute zeigt, mit den 
Themen und Agenden der Zukunft zwangsläufig ändern wird.

Alles in allem zeigen diese drei Perspektiven die Besonderheiten der deutsch-franzö- 
sischen Grenze bei der Entwicklung von immer mehr verschachtelten Arenen der Zu-
sammenarbeit, die zu ständigen Veränderungen und Neubewertungen neigen.

5	 Schlussfolgerung und Empfehlungen

In einem Kontext wachsender Euroskepsis kann die grenzüberschreitende Zusam- 
menarbeit zwischen Frankreich und Deutschland eine wichtige Rolle bei der Förde-
rung des Potenzials der Grenzgebiete und ihres Beitrags zur europäischen Integration 
spielen.

Eine hochrangige politische Agenda und konkrete Initiativen bestätigen diese Pers-
pektiven. Der Vertrag von Aachen stellt einen wichtigen Schritt dar, da er der grenz- 
überschreitenden Zusammenarbeit ein eigenes Kapitel widmet, in dem die Rolle der 
Eurodistrikte anerkannt wird und ein binationaler, mehrstufiger Ausschuss für grenz- 
überschreitende Zusammenarbeit eingesetzt wird. Er könnte der Vorreiter für eine 
Verallgemeinerung der grenzüberschreitenden Mechanismen sein, wie von der Euro-
päischen Kommission vorgeschlagen. Außerdem geht dieser neue Rahmen mit der 
Schaffung der Europäischen Gemeinschaft Elsass einher.

Die Fälle Frankreichs und Deutschlands zeigen also, dass die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit trotz sehr unterschiedlicher staatlicher territorialer und politischer 
Organisation einen innovativen Weg vorantreiben und verstärken kann. Sie sind Aus-
druck einer allgemeineren Dynamik der räumlichen und territorialen Europäisierung. 
Mit der Entwicklung der territorialen Zusammenarbeit in einem ständigen Top-down- 
und Bottom-up-Prozess tragen die Leitlinien und Programme der europäischen Politik 
dazu bei, neue metageographische Bezüge zu fördern und innovative Einrichtungen 
auf transnationaler und grenzüberschreitender Ebene zu normalisieren. Die Europäi-
sierung zeigt sich auch in der Interaktion zwischen der deutsch-französischen bi- 
nationalen Kooperationsagenda und den EU-Vorschlägen für einen grenzüberschrei-
tenden Mechanismus. Die deutsch-französische Situation zeigt auch, dass die Kapazi-
tät des Staates eine wichtige Variable bei der Förderung der territorialen und grenz- 
überschreitenden Zusammenarbeit bleibt, sei es auf zentralstaatlicher oder föderaler 
Ebene oder im Rahmen des Europäischen Rates.
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Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland 
bestätigt ebenfalls die komplexe und ‚intermediäre‘ Situation der grenzüberschreiten-
den Programme. Am Oberrhein und in der Großregion hat die Vitalität der Zusam-
menarbeit zu einer Vervielfachung der Einrichtungen geführt, die auf unterschied- 
lichen und sich entwickelnden Regelungen basieren. Gegenwärtig beobachten wir 
Tendenzen zu einer gewissen Rationalisierung und ‚Entkomplexisierung‘ der grenz- 
überschreitenden Systeme mit den Projekten Trinationale Metropolregion am Ober- 
rhein (TMO) und Grenzüberschreitende polyzentrische Metropolregion. Diese Dyna-
mik stellt die institutionelle Kapazität der grenzüberschreitenden Einrichtungen infra-
ge, die sich bisher in einer Art „Zwischenzustand“ befinden: zwischen Soft Spaces der 
Zusammenarbeit, flexiblen und wenig intensiven Governance-Systemen und ‚harten‘ 
Grenzen und der effektiven Kapazität derjenigen Behörden, die dem jeweiligen System 
angehören. Die grenzüberschreitende Koordination und Entwicklung hängt in der Tat 
von einer Mischung aus flexiblen Governance-Modi und dem Rückgriff auf verbind- 
lichere rechtliche und administrative Instrumente ab.

Das gemeinsame Vorgehen von Deutschland und Frankreich kann einen weiteren 
Schritt im grenzüberschreitenden europäischen Aufbau darstellen. Wenn die beiden 
Staaten ihre Anstrengungen koordinieren, können sie den im Vertrag von Aachen 
definierten Ansatz vorantreiben und gemeinsame Pilotprojekte, wie die grenzüber-
schreitenden Metropolregionen, auf den Weg bringen. In diesem Sinne kann die 
Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Frankreich und 
Deutschland im kommenden Programmplanungszeitraum 2021–2027 einen bedeu-
tenden Wendepunkt erreichen und stellt ein wichtiges Experiment für die Zukunft der 
territorialen Integration der EU dar.

Die deutsch-französische Erfahrung kann die Entwicklung in anderen Bereichen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit inspirieren. Dazu werden drei wesentliche 
Empfehlungen gegeben:

Empfehlung 1: Institutionelle und zivile Stärkung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit

	> Übertragung angemessener Kapazitäten, spezieller Ressourcen und beschleu- 
nigter Verfahren für Grenz- und grenzübergreifende Behörden, um Hindernisse 
bei der Umsetzung ihrer grenzübergreifenden Projekte zu überwinden, mit einer 
flexiblen Kombination aus institutionellen (harten) und funktionalen (weichen) 
Ansätzen. Die Bestimmungen des Vertrags von Aachen oder das Projekt European 
Cross Border Mechanism (ECBM) können eine solche institutionelle Entwicklung 
anregen.

	> Umfassende und systematische Einbeziehung der Bevölkerung durch Bürgerforen 
oder die Verallgemeinerung von People-to-People-Projekten, wie z. B. Kleinpro- 
jektefonds Interreg VI A (euregio.org). Diese Entwicklung kann ein erster Schritt 
in Richtung einer formelleren Demokratisierung der grenzüberschreitenden Gre-
mien sein, wie z. B. die grenzüberschreitenden Wahlen der Vertreterinnen und 
Vertreter.
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Empfehlung 2: Verschlankung und Normalisierung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit

	> Verstärkung und Verschlankung der Überwachung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zu einem harmonisierten, ebenenübergreifenden Mechanismus, 
der grenzüberschreitende Angelegenheiten an jeder Grenze auf allen Ebenen mit 
vereinten Kräften koordinieren könnte – innerhalb eines jeden Staates (interminis-
terielle Koordinierung und Koordinierung mit den Gebietskörperschaften), zwi-
schen Staaten und den Gebietskörperschaften und mit EU-Behörden. Ein solcher 
Mechanismus könnte mit der Koordinierung der Umsetzung von EU-Richtlinien 
und -Verordnungen (insbesondere der möglichen ECBM-Verordnung) beauftragt 
werden, zur gemeinsamen Ausarbeitung von EU- oder zwischenstaatlichen Poli- 
tiken (Kohäsionspolitik, andere EU-Politiken, territoriale oder städtische Agen-
den) und zur Koordinierung von EU-Programmen beitragen, die grenzüberschrei-
tende Erkenntnisgewinnung koordinieren, eine gemeinsame Strategie für die 
Auswahl vorrangiger Projekte festlegen und die aufgetretenen Schwierigkeiten 
überwachen, um Lösungen zu finden. Der deutsch-französische Ausschuss für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit (AGZ) (Comité franco-allemand de co-
opération transfrontaliére) kann als erstes Modell für die Schaffung eines solchen 
Mechanismus dienen.

	> Systematische Einbeziehung grenzübergreifender Fragen in nationale oder andere 
subnationale Planungsdokumente und -politiken. Dies erfordert eine systema- 
tische Koordinierung zwischen den betroffenen Behörden und Akteuren eines 
gemeinsamen Grenzgebiets.

	> Bessere Unterstützung durch die europäischen Programme für territoriale Zu-
sammenarbeit (2021–2027) zur Identifizierung von territorialen Prioritäten und 
Hindernissen und zur Förderung von geeigneten grenzübergreifenden Gover- 
nance- und Entwicklungsstrategien für jeweils individuelle Grenzräume, die in 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Interessengruppen, einschließlich der Be-
völkerung, festgelegt werden.

Empfehlung 3: Beobachtung und wissenschaftliche Unterstützung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit

	> Bessere Verwertung und Verbreitung der zahlreichen Arbeiten und Studien zur 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit auf nationaler und europäischer Ebene 
über das Netz der grenzübergreifenden Kontaktstellen, mit finanzieller Unterstüt-
zung durch nationale und europäische Programme für technische Hilfe und Netz-
werke (Interact, Urbact, ESPON...). Die Mobilisierung einer solchen Einrichtung/
Plattform kann die oben empfohlenen institutionellen Entwicklungen unterstüt-
zen und ausrichten.

	> Einrichtung eines operativen Systems zur grenzüberschreitenden Erkenntnis- 
gewinnung/Raumbeobachtung, das lokale, nationale und europäische Beobach-
tungseinrichtungen in den Diensten der grenzüberschreitenden Datenproduktion 
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und -analyse miteinander verbindet. Dieses Projekt kann sich auf französische und 
deutsche Initiativen wie das Comité stratégique transfrontalier sur l’observation 
(CST – Grenzüberschreitender strategischer Ausschuss zur Raumbeobachtung) 
oder das Memorandum für ein europäisches Netzwerk für grenzüberschreitende 
Beobachtung (BBSR 2019) stützen. Ein besseres gemeinsames Wissen über die 
grenzüberschreitende Dynamik kann es ermöglichen, Narrative auszutauschen 
und ein gemeinsames Narrativ zu entwickeln, das über die institutionelle oder 
funktionelle Entwicklung hinaus ein weiteres wichtiges Thema für die europäische 
und grenzüberschreitende Integration darstellt.
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